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Rechtsanwältin Kathie Schröder, Frankfurt a. M.

Verfassungsbeschwerde zwar 
nicht angenommen, dennoch 
Verfassungswidrigkeit einer 
Durchsuchung in einer Rechts-
anwaltskanzlei erklärt
Urteilsanmerkung zu: BVerfG Beschluss vom 
21.7.2025 – 1 BvR 398/24, BeckRS 2025, 23146

An eine Durchsuchung bei Berufsgeheimnisträgern sind er-
höhte Anforderungen und strenge Prüfungserfordernisse zu 
stellen, insbesondere hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit.

Dabei sind die unmittelbaren und auch mittelbaren Aus-
wirkungen einer Durchsuchung zu berücksichtigen, da der 
Schutz der Vertrauensbeziehung zwischen Anwalt und Man-
dant im Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen und 
geordneten Rechtspflege liegt.

I. Sachverhalt

Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist eine ermitt-
lungsrichterliche Durchsuchungsanordnung für eine Rechts-
anwaltskanzlei und die dazu ergangene Beschwerdeent-
scheidung des Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft führte gegen den Beschwerdeführer, 
einem Rechtsanwalt, ein Ermittlungsverfahren wegen des 
Vorwurfs des versuchten Prozessbetrugs. Ursprung des Er-
mittlungsverfahrens war ein zivilrechtlicher Honorarstreit 
zwischen dem Beschwerdeführer und der Anzeigeerstatte-
rin, einer ehemaligen Mandantin. Diesem wiederum lag zu-
grunde, dass die Anzeigeerstatterin einen Rechtsstreit mit 
einer Versicherung führte, in dem sie von der Gesellschaft 
eines Mitbeschuldigten des Beschwerdeführers und einem 
anderen Rechtsanwalt vertreten worden war. Die Anzeige-
erstatterin hatte den Beschwerdeführer darüber hinaus für 
einen weiteren Gerichtstermin bevollmächtigt. Später war 
zwischen der Mandantin und dem Beschwerdeführer streitig, 
ob sich aus dieser Bevollmächtigung und dem Auftreten des 
Beschwerdeführers in dem Gerichtstermin Gebührenansprü-
che des Beschwerdeführers ergaben oder ob diese aufgrund 
einer Vereinbarung mit dem Mitbeschuldigten bereits abge-
golten waren. 

Der Beschwerdeführer erhob Zahlungsklage gegen die An-
zeigeerstatterin vor dem Landgericht. Vor Durchführung der 
Beweisaufnahme in diesem Verfahren erstattete die Man-
dantin Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer und zwar 

unter anderem wegen versuchten Prozessbetrugs. In der 
Folgezeit drang sie nachdrücklich auf Förderung des Ver-
fahrens und beantragte mehrfach Akteneinsicht in die Er-
mittlungsakten, um Schadensersatzansprüche u.a. gegen den 
Beschwerdeführer geltend machen zu können. Die Staats-
anwaltschaft stellte das Verfahren zunächst ein, wogegen 
die Anzeigende Beschwerde einlegte. Im Rahmen dieser Be-
schwerde legte die Anzeigeerstatterin u.a. eine E-Mail einer 
Zeugin (Adoptivtochter und ehemalige Bürokraft des Mit-
beschuldigten) vor. In dieser E-Mail gab die Zeugin gegen-
über der Anzeigeerstatterin an, sie sei dabei gewesen, als 
der Beschwerdeführer am Telefon mit dem Mitbeschuldigten 
über die geplante unberechtigte Geltendmachung von Ho-
norarforderungen gesprochen habe. Die Staatsanwaltschaft 
nahm daraufhin das Verfahren wieder auf und holte Bank-
auskünfte der Gesellschaft des Mitbeschuldigten ein, aus 
denen sich eine Zahlung an den Beschwerdeführer mit dem 
Verwendungszweck des Namens der Anzeigeerstatterin und 
ihres Prozessgegners ergab. Im zivilrechtlichen Honorarstreit 
vor dem Landgericht fand eine Beweisaufnahme statt, in der 
der Beschwerdeführer und die Anzeigende angehört und die 
Zeugin vernommen wurden. Einen Monat später vernahm 
die Polizei die Zeugin, die den Beschwerdeführer und den 
Mitbeschuldigten wiederum belastete, inhaltlich aber einen 
anderen Ablauf berichtete als in der vorgelegten E-Mail.

Später erließ das Amtsgericht den angegriffenen Durchsu-
chungsbeschluss für die Räume der Rechtsanwaltskanzlei 
des Beschwerdeführers mit der Begründung, dass dieser 
aufgrund der bisherigen Ermittlungen, insbesondere der 
Angaben der Zeugin, des versuchten Betrugs verdächtig 
sei. Es bestehe eine Auffindevermutung für die Mandats-
unterlagen inklusive der Abrechnungsunterlagen, aus denen 
sich ergeben werde, dass der Beschwerdeführer nicht von 
der Anzeigeerstatterin selbst, sondern von der Gesellschaft 
des Mitbeschuldigten beauftragt und honoriert worden sei. 
Die Anordnung einer Abwendungsbefugnis komme nicht in 
Betracht, weil zu erwarten sei, dass sich lediglich aus der 
Gesamtschau aller Unterlagen erkennen lasse, welche Ver-
einbarungen bezüglich der Honorierung getroffen worden 
seien. Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit enthielt der Be-
schluss nicht.

Der Durchsuchungsbeschluss wurde vollstreckt und dabei 
u.a. ein Computer des Beschwerdeführers sichergestellt. Im 
zivilrechtlichen Honorarstreit verurteilte das Landgericht 
die Anzeigeerstatterin zur vollständigen Honorarzahlung. Im 
Rahmen einer umfassenden Beweiswürdigung maß das Ge-
richt der Aussage der vernommenen Zeugin insgesamt kei-
nen relevanten Beweiswert zu.

Die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen den Durch-
suchungsbeschluss verwarf das Landgericht mit Beschluss 
hingegen als unbegründet. Zum Zeitpunkt des Erlasses des 
Durchsuchungsbeschlusses habe ein Anfangsverdacht gegen 
ihn vorgelegen. Dieser habe auf die Angaben der Zeugin, der 
Anzeigeerstatterin sowie die Bankauskünfte der Gesellschaft 
des Mitbeschuldigten und die ergänzenden polizeilichen 
Feststellungen gestützt werden können. Die Zeugin habe in 
ihrer Vernehmung bei der Polizei angegeben, sie habe als 
Bürokraft des Mitbeschuldigten mitbekommen, dass die 
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Kosten für den weiteren Anwalt von der Gesellschaft des 
Mitbeschuldigten übernommen werden sollten; in einem 
Telefonat mit der Anzeigeerstatterin sei dieser nochmals die 
Übernahme der weiteren Anwaltskosten zugesichert worden. 
Die Angaben der Zeugin deckten sich zudem mit den An-
gaben der Anzeigeerstatterin in ihrer Strafanzeige sowie mit 
den Erkenntnissen aus den Bankauskünften. Eine Auffinde-
vermutung habe vorgelegen. Auch die Verhältnismäßigkeit 
sei insbesondere unter Berücksichtigung der fehlenden An-
ordnung einer Abwendungsbefugnis aufgrund der Umstände 
im Einzelfall gewahrt.

Der Beschwerdeführer erhob Verfassungsbeschwerde und 
rügte eine Verletzung von Art. 13 Abs. 1 und Art. 103 Abs. 1 GG 
und begründet sie damit, dass die Gerichte sich nicht hinrei-
chend mit den besonderen Anforderungen an die Verhältnis-
mäßigkeit von Durchsuchungen bei Berufsgeheimnisträgern 
auseinandergesetzt haben. Der Beschluss des Amtsgerichts 
enthalte keine Abwägungen zur Verhältnismäßigkeit. Das 
Landgericht stelle zwar entsprechende allgemeine Überle-
gungen an, missachte aber ebenfalls die Anforderungen der 
Verhältnismäßigkeit von Durchsuchungen bei Berufsgeheim-
nisträgern.

Ebenfalls bei Erlass des Durchsuchungsbeschlusses habe 
bei vernünftiger Betrachtung jede Auffindewahrscheinlich-
keit für belastende Unterlagen gefehlt. Der Beschwerde-
führer habe bereits Monate zuvor Kenntnis davon erlangt, 
dass die Ermittlungen gegen ihn wieder aufgenommen und 
Zeugen befragt worden waren. Es sei zudem nicht ersicht-
lich, warum der Beschwerdeführer Unterlagen über etwaige 
Betrugsabsprachen hätte aufbewahren sollen. Die Aussage 
der Zeugin sei aus zahlreichen Gründen widersprüchlich. Sie 
habe sich insgesamt viermal aktenkundig geäußert, wobei 
alle Äußerungen einen unterschiedlichen Inhalt insbeson-
dere zur angeblichen Betrugsabsprache gehabt hätten. Der 
Tatverdacht sei daher allenfalls schwach gewesen. Insbeson-
dere das Landgericht weigere sich, die Ausführungen des Be-
schwerdeführers zur Kenntnis zu nehmen und verletze daher 
seinen Anspruch auf rechtliches Gehör.

Die Verfassungsbeschwerdeschrift ist dem Senat der Freien 
und Hansestadt Hamburg zugestellt worden, der von der Ge-
legenheit zur Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht hat. 
Sie wurde ferner dem Generalbundesanwalt beim Bundes-
gerichtshof, dem Deutschen Anwaltverein e.V. und der Bun-
desrechtsanwaltskammer zugestellt, die jeweils Stellung ge-
nommen haben. Die Akten des Ausgangsverfahrens haben 
der Kammer vorgelegen.

II. Entscheidungsgründe

1. Unzulässigkeit mangels Rechtswegerschöpfung

Der Beschwerdeführer trug entgegen den Begründungsan-
forderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG nicht subs-
tantiiert vor, dass der Rechtsweg gemäß § 90 Abs. 2 Satz 1 
BVerfGG erschöpft war, so dass die Verfassungsbeschwerde 
unzulässig ist.

Aufgrund der Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
kommt es grundsätzlich nicht mehr darauf an, dass sich die 
Durchsuchungsanordnung und die Entscheidung über die 
Beschwerde in der Sache nicht mehr als verhältnismäßig im 
engeren Sinne erweisen dürfte. 

2.	 Grundrechtseingriff nicht angemessen zu 
	 verfolgtem Zweck

Die im Rahmen der Angemessenheitsprüfung vorzuneh-
mende Gesamtabwägung aller relevanten Umstände führte 
jedenfalls unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich 
beim durchsuchten Objekt um eine Rechtsanwaltskanzlei 
handelt, zu einer Unangemessenheit zwischen Grundrechts-
eingriff und verfolgtem Zweck.

a.
Der besondere Schutz von Berufsgeheimnisträgern (§ 53 
StPO) gebietet bei der Anordnung der Durchsuchung einer 
Rechtsanwaltskanzlei die besonders sorgfältige Prüfung der 
Eingriffsvoraussetzungen und des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit. Die Strafverfolgungsbehörden haben dabei 
auch das Ausmaß der – mittelbaren – Beeinträchtigung der 
beruflichen Tätigkeit der Betroffenen mit zu berücksichti-
gen. Das ergibt sich auch aus der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 8 EMRK, 
die als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und 
Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grund-
sätzen des Grundgesetzes dient.

Richtet sich eine strafrechtliche Ermittlungsmaßnahme ge-
gen einen Berufsgeheimnisträger in der räumlichen Sphäre 
seiner Berufsausübung, so bringt dies regelmäßig die Gefahr 
mit sich, dass unter dem Schutz des Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 
Abs. 1 GG stehende Daten von Nichtbeschuldigten, etwa den 
Mandanten eines Rechtsanwalts, zur Kenntnis der Ermitt-
lungsbehörden gelangen, die die Betroffenen in der Sphäre 
des Berufsgeheimnisträgers gerade sicher wähnen durften. 
Dadurch werden die Grundrechte der Mandanten berührt. 
Der Schutz der Vertrauensbeziehung zwischen Anwalt und 
Mandant liegt darüber hinaus auch im Interesse der Allge-
meinheit an einer wirksamen und geordneten Rechtspflege. 
Diese Belange verlangen eine besondere Beachtung bei der 
Prüfung der Angemessenheit einer Zwangsmaßnahme und 
zwar auch dann, wenn ein Rechtsanwalt selbst Beschuldigter 
in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren ist. Insoweit 
entspricht die Auslegung von Art. 13 Abs. 1 GG insbesonde-
re auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte zu Art. 8 EMRK und der besonderen 
Vertraulichkeitserwartung hinsichtlich Rechtsanwaltskorre-
spondenz.

b.
Es gibt bei Durchsuchungen von Rechtsanwaltskanzleien al-
lerdings keine darüberhinausgehenden strengeren Anforde-
rungen auch an die Subsidiarität der Maßnahme. Insbeson-
dere fordert die Verfassung nicht, dass die Erforschung des 
Sachverhalts ansonsten aussichtslos erscheinen muss.
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c.
Die angegriffenen Entscheidungen dürften den strengen An-
forderungen der Verhältnismäßigkeit bei der Durchsuchung 
bei Rechtsanwälten bei einer Gesamtabwägung nicht ge-
recht werden. Denn die Zusammenschau der eher geringen 
Schwere des Tatvorwurfs (aa.), des schwachen Tatverdachts 
(bb.), des geringen Grads der Auffindewahrscheinlichkeit 
(cc.), der besonderen Eingriffstiefe (dd.) sowie der weiteren 
möglichen Ermittlungsmethoden, die zur Wahrheitsermitt-
lung hätten herangezogen werden können (ee.) macht die 
Durchsuchungsanordnung unangemessen (ff.).

aa. 
Die vorgeworfene Schwere der Tat ist abstrakt als eher ge-
ringfügig zu bewerten. Auch im konkreten Einzelfall lässt 
sich keine hohe Straferwartung feststellen.

Straftaten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe unter fünf 
Jahren bedroht sind, können nicht ohne Weiteres dem Be-
reich der Straftaten von erheblicher Bedeutung zugerechnet 
werden.

Der dem Beschwerdeführer vorgeworfene versuchte (Pro-
zess-)Betrug gemäß §§ 263 Abs. 1 und 2, 22, 23 StGB ist 
keine Straftat von erheblicher Bedeutung. Aus dem Grund-
tatbestand des vorgeworfenen Betrugs ergibt sich lediglich 
eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren. Aufgrund der zum 
Zeitpunkt des Erlasses des Durchsuchungsbeschlusses al-
lein denkbaren Versuchsstrafbarkeit liegt dabei eine Straf-
milderung nach § 23 Abs. 2, § Abs. 1 StGB nahe, die zu einer 
Höchststrafe von drei Jahren und neun Monaten führen 
würde. Schutzgut des § 263 StGB ist zudem ausschließlich 
das Vermögen. Hinzu kommt, dass aufgrund des fehlenden 
Abschlusses des zivilrechtlichen Honorarstreitverfahrens 
zum Zeitpunkt der Durchsuchungsanordnung möglicherwei-
se noch ein strafbefreiender Rücktritt vom Versuch in Frage 
hätte kommen können.

Darüber hinaus erscheint es selbst unter der Annahme eines 
Schuldspruchs und trotz der relativ hohen Schadenssumme 
bei der vorgeworfenen Tat zumindest naheliegend, dass kei-
ne hohe Strafe im Einzelfall zu erwarten wäre.

bb. 
Der Tatverdacht ist aufgrund der aktenkundigen Widersprü-
che zwischen E-Mail und polizeilicher Vernehmung der Zeu-
gin zumindest schwach. Das gilt insbesondere für die nach 
Aktenlage aufgrund der jeweiligen Motivlage eher fragliche 
Glaubhaftigkeit der Bekundungen der Zeugin und der An-
zeigeerstatterin. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass 
Hintergrund des Strafvorwurfs ein zum Zeitpunkt des Erlas-
ses des Durchsuchungsbeschlusses laufender Honorarstreit 
zwischen der Anzeigeerstatterin und dem Beschwerdeführer 
war und die Anzeigende die Strafverfolgung mit Nachdruck 
betrieb. Insoweit ist es naheliegend, dass Gegner eines lau-
fenden Zivilprozesses auch bei strafrechtlichen Zeugenaus-
sagen jeweils erhebliche Belastungstendenzen haben. Auch 
gab es aktenkundigen Anlass, die Glaubhaftigkeit der Be-
kundungen der Zeugin zu hinterfragen, weil ihre Aussagen 
in der Genese im höchsten Maße der Suggestion durch einen 
Fragenkatalog der Anzeigenden unterlagen und die Motivla-

ge der Zeugin als Adoptivtochter des Mitbeschuldigten und 
außerdem Prozessgegnerin der Anzeigenden in einem wei-
teren Zivilverfahren zumindest näherer Betrachtung bedurft 
hätte.

cc. 
Die Auffindevermutung ist eher gering. Auch die Vagheit 
der Auffindevermutung kann gegen die Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahme sprechen und somit der Durchsuchung ent-
gegenstehen. Eine Auffindewahrscheinlichkeit ist vorliegend 
zwar für sich genommen gegeben. Gleichwohl ist sie in der 
Gesamtschau gering. Ihre Schwäche beruht insbesondere 
auf der Kenntnis des Beschwerdeführers von den wiederauf-
genommenen Ermittlungen und der Tatsache, dass er diese 
Kenntnis gegenüber der Staatsanwaltschaft mit seinem Ak-
teneinsichtsantrag sogar offenlegte und daher eine Durch-
suchung zumindest für möglich halten durfte.

dd. 
Zu berücksichtigen ist schließlich die besondere Eingriffs-
intensität einer Durchsuchung von Kanzleiräumen eines 
Rechtsanwalts.

Die besondere Eingriffsintensität der Durchsuchung von An-
waltskanzleien ergibt sich daraus, dass die strafprozessua-
le Maßnahme wegen der Vielzahl verfahrensunerheblicher 
Daten in den durchsuchten Kanzleiräumen eine Streubreite 
aufweist und daher zahlreiche Personen in den Wirkungs-
bereich der Maßnahme mit einbezogen werden, die in kei-
ner Beziehung zu dem Tatvorwurf stehen und den Eingriff 
durch ihr Verhalten nicht veranlasst haben. Hinzu kommt 
die besondere Schutzbedürftigkeit der von einem überschie-
ßenden Datenzugriff mitbetroffenen Vertrauensverhältnisse. 
Daher bedarf der eingriffsintensive Zugriff auf Datenträger 
– insbesondere von Rechtsanwälten und Steuerberatern als 
Berufsgeheimnisträgern – im jeweiligen Einzelfall in beson-
derer Weise einer regulierenden Beschränkung.

Die hier sehr weit formulierte Durchsuchungsanordnung 
war aus Sicht eines durchschnittlichen Dritten auch nicht 
auf die Mandatsunterlagen beschränkt, die die Anzeigende 
betrafen. Vielmehr erfasste die Anordnung potentiell auch 
verfahrensunerhebliche Daten und Betroffene. Das gilt ins-
besondere, weil eine Abwendungsbefugnis ausdrücklich mit 
der Begründung ausgeschlossen wurde, dass sich nur aus der 
Gesamtschau der Unterlagen Erkenntnisse erwarten ließen. 
Es sollte also offenbar auch nach Unterlagen außerhalb der 
mandatsbezogenen Verfahrensakte des Beschwerdeführers 
zur Anzeigenden gesucht werden. Dabei ist bei einer solchen 
Formulierung aufgrund einer heutzutage naheliegenden 
elektronischen Speicherung von Akten, Korrespondenz und 
Abrechnungsunterlagen die vorläufige Sicherstellung von 
Datenträgern mit dem gesamten anwaltlichen Datenbestand 
zu erwarten. Spätestens bei einer Durchsicht dieser Daten-
träger ist eine Betroffenheit der Mandatsunterlagen weiterer, 
unbeteiligter Mandantinnen und Mandanten des Beschwer-
deführers und anderer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
te seiner Kanzlei sicher zu erwarten und damit das Interesse 
der Allgemeinheit auf Schutz der Vertrauensbeziehung zwi-
schen Rechtsanwalt und Mandant betroffen.
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ee. 
Die Durchsuchungsanordnung war zwar grundsätzlich zur 
Erreichung des konkreten Aufklärungszwecks erforderlich. 
Es gab aber durchaus auch mildere Ermittlungsmaßnahmen, 
die vor der Durchsuchung zur weiteren Wahrheitsermittlung 
möglich gewesen wären, und die als alternative Möglichkei-
ten jedenfalls im Rahmen der Angemessenheit an Bedeutung 
gewinnen können. Jedenfalls eine strenge Angemessenheits-
prüfung, wie sie die Durchsuchung von Kanzleiräumen erfor-
dert, verlangt regelmäßig, auch alternative mildere Ermitt-
lungsansätze in die Abwägung einzubeziehen. So dürfte etwa 
die Beiziehung der Akte des Zivilverfahrens insbesondere in 
der hier vorliegenden Konstellation eines versuchten Pro-
zessbetrugs regelmäßig geboten sein. Denn nur durch den 
genauen Inhalt dieser Akte kann der Tatverdacht überhaupt 
vollständig beurteilt werden. Der gesamte Tatvorwurf steht 
und fällt mit dem Vortrag des Beschuldigten im Zivilver-
fahren. Hinzu kommt, dass jedenfalls in der ersten Instanz 
jederzeit ein strafbefreiender Rücktritt vom Versuch des Pro-
zessbetrugs in Betracht kommt, der sich nur mit Kenntnis 
der Akte des Zivilverfahrens ausschließen ließe. Es ist zudem 
nicht ersichtlich, dass ermittlungstaktische Gründe gegen 
die Vornahme weiterer Ermittlungsmaßnahmen gesprochen 
hätten. Insbesondere bestand bei Zuwarten mit der Durch-
suchung keine erhebliche Gefahr eines Beweismittelver-
lusts. Denn der Beschwerdeführer als Beschuldigter wusste 
von den wiederaufgenommenen Ermittlungen und hatte dies 
gegenüber der Staatsanwaltschaft mit einem Akteneinsichts-
antrag offengelegt.

ff. 
Die Aspekte der geringen Schwere des Tatvorwurfs, des 
schwachen Tatverdachts, des geringen Grads der Auffinde-
wahrscheinlichkeit, der schon grundsätzlich bei Durchsu-
chungen erheblichen Eingriffstiefe und der weiteren denk-
baren Ermittlungsansätze sprechen zusammengenommen 
bereits erheblich gegen die Angemessenheit der Durch-
suchung. Da die Durchsuchungsanordnung für die Rechts-
anwaltskanzlei des Beschwerdeführers weit gefasst ist und 
potentiell zahlreiche unbeteiligte Mandanten betrifft, spricht 
die besondere Rolle des Beschwerdeführers als Rechtsan-
walt im Ergebnis aber entscheidend gegen ein angemessenes 
Verhältnis aus staatlicher Eingriffsmaßnahme zur Wahrheits-
ermittlung und Eingriff in die Grundrechte des Beschwerde-
führers.

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 
3 BVerfGG abgesehen. Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

III. Anmerkung

Es hat den Anschein, dass Ermittlungsbehörden heutzu-
tage öfter Ermittlungsverfahren gegen Rechtsanwälte ein-
leiten und/ oder Rechtsanwaltskanzleien durchsuchen. Ein 
besonderes Aufsehen hatte die Durchsuchung der Rechts-
anwaltskanzlei Jones Day in dem Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft München I gegen Mitarbeiter und Verant-
wortliche von Audi in der sogenannten „Dieselthematik” er-
regt. In diesem Kontext hatte das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungsbeschwerden gegen die Durchsuchung der 

Kanzleiräumlichkeiten sowie der Sicherstellung und Ver-
wendung der Beweismittel als unbegründet zurückgewiesen. 
Teil der Argumentation war, dass es sich um eine US-Ame-
rikanische Rechtsanwaltskanzlei handelte, die mit einer in-
ternen Untersuchung durch den VW-Konzern beauftragt 
worden war und damit kein Mandatsverhältnis zwischen den 
Rechtsanwälten von Jones Day und der Konzerntochter Audi 
bestand. Damit wurde die Rechtsansicht des Landgerichts 
München I gestützt, dass ein Beschlagnahmeverbot nur im 
Rahmen eines Vertrauensverhältnisses zwischen einem (in 
Deutschland ansässigen) Rechtsanwalt und einem konkreten 
Beschuldigten in Betracht komme. Es könne keinen umfäng-
lichen Beschlagnahmeschutz unabhängig eines Berufsge-
heimnisträger-Beschuldigten-Verhältnis geben, da dies ein 
hohes „Missbrauchspotential" beinhalte und ggf. Beweismit-
tel gezielt in die Sphäre von Rechtsanwälten verlagert oder 
nur selektiv herausgegeben werden könnten.

Diese Begründung ließen Rechtsanwälte und Rechtsanwäl-
tinnen und insbesondere Strafverteidiger und Strafverteidi-
gerinnen aufhorchen, insbesondere hinsichtlich des hierin 
zum Ausdruck gebrachten Misstrauens gegenüber der An-
waltschaft, die sich selbst als Organ der Rechtspflege begreift 
und die Rechte der Mandanten im gesetzlichen Rahmen aus-
übt und vertritt. 

Diese ungewöhnliche Nichtannahmeentscheidung erscheint 
als starkes Signal. Offensichtlich sah sich das Bundesver-
fassungsgericht veranlasst, den besonderen Schutz des Ver-
trauensverhältnisses zwischen einem Mandanten und seinen 
Rechtsanwälten noch einmal ausdrücklich zu betonen, um 
ggf. nicht missverstanden zu werden. Es hob hervor, dass 
dieser Schutz im gesellschaftlichen Interesse liegt, da ein 
unbeeinträchtigtes Vertrauensverhältnis wesentlich für eine 
wirksame und geordnete Rechtspflege ist. 

Diese Klarstellung hält dazu an, einerseits die hohen Anfor-
derungen an die Verhältnismäßigkeit einer Durchsuchung 
bei Berufsgeheimnisträgern ernst zu nehmen und entspre-
chend sorgfältig zu prüfen sowie anderseits sich gegen eine 
ggf. unzulässige Durchsuchung mit den entsprechenden pro-
zessualen Mitteln zu erwehren.


